
!~:- !!.f!.2.. der Beilagen zu de~1 stenogr?p~~~dl~~ Protokollen des Nationalrates 

XIII. Geserzgebungsperiode 
I !f 

):, REPUBUK ÖSTERf{E~CH 

DER BUNDESMINISTER FÜ,'? INNERES 

Zl. 6.399/2-17/72 

A n fra g e b e ß n t W 0 r tun g ~.a_ e ________________ _ 

Zu der VOll den Herl'en Abgeordneten SUPPAN und Genossen 
-i ~ ,... • t, " 1;T·;"· .. t 15 6 19'"'''' . h _n aer 01.z~ng aes Ma~lona~ra es vom •. ,~ an ffilC. 

gerichteten Anfrage Ur. 549/J -N11/1972, betreffend poli­
zeiliche Erhebun~en wegen eines Anschlages auf den Bür­

germeister von. Klagenfurt, beehre ich mich mitzuteilen: 

"Konnte mittlerwe:Lle ei11'v18ndf'rei goklär-'G ",erden, um wel­
ches Gift e~ sich bei obigem Attentetsversuch handelte, 
nachdem insgesamt drei Gutachten eingeholt wurden (ge~ichts­
medizinische Institute Graz ufid Wien sowie Lebensmittel­
untersuchungsanstalt Klagenfurt)?" 

Ant'viOrt: 
~~...-. 

Nach einem am 15.~.1972 erstellten Gutachten der Lebensmit­
teluntersuchungs8:nstal t für Kärnten handelt es sich bei dem 

dem ~crinkv[8sser zt::.gesetzten stoff um ein Insektiz:i.d der 

DnHT:':~OL13UTYLPREnOIJ (DNBP) - l{eihe, ein toxisches Pflanzen­

schutzmi ttel ~ d3.s untGr den Tlla:ckenbezeichnungen IlDisbudrin", 

"Gebutox!l, tIS&..ujosan ll ? IlPC-·Tro~;heIl NK" iJ.TI Handel erhältlich 

ist. 

Am 20.3.1972 hat das Gerichtsmedizinische Institut der Univ. 
Graz festgestell t, daß die 'bisher geführten Unte:csuclmngen 

der Prcbe das Vorhandensein eines Insektizides der "Dinttro-
butylph:::,molH --R.eihe bestätigt b::::ben. Dü~ Einengu!l,g auf eine 
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bestim.l1lte M.arkenbezeichnv.ng war nicht möglich. 

In dem endgültigen Gutachten stellt das Gerichtsmedizinische 
Institut der Universität Graz u.a. fest: 

I!Dle quul1titat"l.ve Ermittlung ergab einen Gehalt von 2,1 mg 

Dlffir pro Liter· eingesandten Trinkvlassers bz\'I. ca. 7 ml Han­

delspräparat DIBUDRIN pro 1000 1. Unter der AE.narune, daß die 

letale Dosis für d.en li1enschen bei 20 mg/kg liegt, d.h. bei 

]. ,4 g DlffiP für eine 70 li:g schwere Person, 1trür de diese Dosis 

erst bei Aufnahme von 700 1 des eingesandten Trin.kvlassers 

erreicht werden. 1I 

Hiezu darf bemerkt werden~ daß die Menge des in den Wasser­
behäl t(~r eingebrachten Insektiz1des :nicht melLr gcnau b8stim..mt 

werden kounte? weil man im Hause des l1ürgermeisters vor El1t··· 
nahme der Probe durch das V{af'serbauamt das vlasser längere 
Zeit ZWE:;::ks Klärung der v'ermeLltlichen Yerschmutzung rinnen 

1.ieß, vlo1)ei grob gescr12 ... tZ"t 3.1"1 die 100 J_ 'f;lasser at1.sgeJ .. atlfe'r ... 

sein mögen, die durch den automatischen Zufluß von reinem 

Wasser in dem Wasserbehältor ersetzt wurde~~ 

Diese Unterstwhungsergebnisse geben (1 t. Gerichtsmedizinischem 
I:nsti tut) G:J'.'und zu der Annahme, daß das an sich toxische 
Pflanzenschutzmittel in dieser Verdünnung keine erheblichen - -------------------
Gesundheitsschäden zur ?olge gehabt hätte. 

Frage 2: 

"Welches Ergebnis brachten die bisherigen Ermittlungen der 
staatspolizeilichen Abteilung der Bundespolizeidirektion 
Klagenfurt?n 

Die seit 10.3.1972 durc~ die Bundespolizeidirektion Klagen-
furt geführten Ermit'blL7(1gen verliefen 'bisher ohne jedes Ergebnis. 

J 
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Frage 3: 

"Wurdenin diesem Zusammenhang Anzeigen erstattet, wenn ja, 
gegen welche Personen?" 

Antvror·t ~ ---
Des Ermittlungsergebnis wurde ~it Anzeige gegen unbekannte 
Täter am. 20~4"i972 der staatsanvfaltschaft Klagenfurt vorge­
legt. 

"Vfelche SicherhBt tsvorkehrungen zum Schütz des BiJrge:r.­

meisters und seiner Angehörigen wurden getroffen?" 

Antvrt):c-c ~ IZ" ____ _ 

Das am Stadtrand von Klagenfurt gelegene Eil1.familie:lhe.us 

des Bürgermeisters wurde vom 15.3.1972 - 20.4.1972 ganz­
t~gig und vom 21. - 27~4.]972 in der Zeit von 19.00 bis 

06$30 Uhr von einem Exekutivorgan überwacht. 

Seither erfolgt die Übervlacbung des Objektes im Rah.:.J.en des 

normalen Streifendienstes. 

Frage 5: 

Ilvlie lange wurden "bzw. · .... lerden <110 se S icherhei-tsvorkehrungen 

aufrsoht erhalten?" 

Lütv:ort: 
.-.-_-_.-~ 

Die ::Seant\'lO~'tung dieser Frage ergibt sich aus elen Ausführungen 
"\ " 'T, .. 

Frage 6: 

!ly,!elc:he Kostell vlerden durch die Sicherheitsvorkehrungen zum 

Schut~~ des :Bürgermeisters v':,TurG8.cht?11 
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Antwort: 

Die permanente Überwachung vom 15.3.1972 bis 20.4.1972 er­

folg"ce ti=iglich von 06.50 Uhr bis 19.00 Uhr.' durch 1 Krb. und 
von 19.00 bis 06~30 Uhr durch 1 SWB. Da die KOI11..Bandierung 
des SWB in dieser Zeit und vom 21. bis 27.4.1972 aus dem 
Hauptdienst erfolgte, sind Kosten nur für den einen Kriminal­
beamten .- inSOwdit er die Beobachtung außerhalb der Amts-
stunden be8org·\~e - entstanden. J)as ist som:Lt a11 'vierktagen 

von 06.30 bis 07.30 unr bzw'. von 16300 bis 19.00 Uhr sm-da 

8.n Samstagen~ Sonn- und ?eiertagen von 06.30 bis 19.00 Uhr. 

Die täglichen Kosten beliefen sich daher an Werktagen auf 
S 116',--·; 8i'_l SEt[;lstagen auf S 310,--- und an Sonn- und Feier-­

tagen auf 8362,--

Die Gesamtkosten vom 15.3.1972 bis 20.441972 betrugen snmit 
c:; r: <"7 -,..., 
V 0 (I J )c' ~--

:Dazu. kommen noch S 4-00, _.- ~ dio für die Miete eines Zimmers 

in einem. llachbarobjekt bezahlt wur(len~ yon dem aus die Be-

" ') T- - ," ,- 9'7"" .L<:... '-' ;J.J.1. J. : t:: 

Der Bundesminister: 
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